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Einleitung und Gegenstandsbestimmung 

Sexuelle Beziehungen zwischen Psychotherapeutenund Patienten waren lange 
Zeit ein "Tabu-Thema". Erst seit dem letzten Jahrzehnt sind sie - wie so häufig 
zunächst in den USA - Gegenstand öffentlichen Interesses und psychologischer 
Abhandlungen geworden.) Anders als dort wird die Problematik in europäischen 
Fachkteisen aber auch heute noch nur vereinzelt behandelt.2 Auch im Hinblick 
auf den rechtlichen Umgang mit einer intimen Beziehung TherapeutlPatient 
befmden wir uns gegenüber den USA in einem Rückstand von mehreren Jahren: 
Während bereits in vierzehn amerikanischen Bundesstaaten spezielle Straftatbe-
stände erlassen wurden, die derartige Beziehungen unter Strafe stellen,3 ist in 
Deutschland bislang lediglich ein entsprechender Gesetzentwurf angekündigt. 4 

Auf Schadenersatz und Schmerzensgeldgerichtete Zivilprozesse, die in Amerika 
von vielen betroffenen Patienten erfolgreich gefilhrt wurden,5 wurden vor deut-
schen Gerichten in der Vergangenheit kaum verhandelt.6 

Dieses Phänomen muß angesichts der Tatsache, daß sexuelle Kontakte zwi-
schen Therapeuten und ihren Patienten auch in Deutschland keine Seltenheit 

I V gl. den Zwischenbericht des Instituts rur Psychotraumatologie, Freiburg, rur das Bundes-
ministerium rur Frauen und Jugend zum Forschungsprojekt "Sexuelle Übergriffe in Psychotherapie 
und Psychiatrie", S. 5. 

2 So weist Heyne, in: Heyne, S. 53, darauf hin, daß von 198 Titeln, die der Frankfurter 
Psychologe Martin Ehlert bis 1990 gesammelt hat, nur 25 Arbeiten im europäischen Raum 
erschienen sind und die übrigen 173 Arbeiten aus den Vereinigten Staaten stammen. 

3 V gl. den Zwischenbericht des Instituts rur Psychotraumatologie, Freiburg, ftIr das Bundes-
ministerium rur Frauen und Jugend zum Forschungsprojekt "Sexuelle Übergriffe in Psychotherapie 
und Psychiatrie", S. 5 und die dort abgedruckten Übersichtstabellen über Strafgesetze in den USA 
(S. 75 ft). 

• Vgl. zum derzeitigen Stand der Überlegungen wib 15/95, S.3, und 17/95, S. 5. 

5 Einige der Fälle sind bei Wolfslast, S. 73 und 79 f, in Kürze dargestellt. 

6 Bislang hat in diesem Bereich lediglich ein erfolgreiches Zivilverfahren stattgefunden, in dem 
einer Patientin Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 DM zugesprochen wurde (vgl. OLG Düssel-
dorf, Urteil vom 12.10.1989 - 8 U 10/88, NJW 1990, 1543 t). 
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sind, verwundern. Nach einer vom Institut fUr Psychotraumatologie, Freiburg, 
vorgenommenen Schätzung haben in der Bundesrepublik Deutschland minde-
stens 600 Patienten pro Jahr sexuellen Kontakt mit einem Therapeuten.7 Die 
dieser Zahl zugrunde liegenden Ergebnisse zahlreicher in- und ausländischer 
Untersuchungen über die Häufigkeit derartiger Beziehungen bewegen sich zwi-
schen 7,1 %8 und 13 %9. Der Durchschnittswert einiger größerer Studien liegt 
bei circa 10 %.10 

Daß die Gerichte trotzdem nur selten mit diesen Fällen befaßt sind, liegt zum 
einen an der Reaktion der betroffenen Patienten. Oftmals sind die psychischen 
Folgen der sexuellen Kontakte derartig massiv, daß die Patienten sich gesund-
heitlich und emotional nicht in der Lage ftlhlen, rechtliche Schritte gegen den 
Therapeuten einzuleiten und die psychischen Belastungen eines langwierigen 
Prozesses auszuhalten. 11 Oder sie nehmen von einer Klage schon deshalb 
Abstand, weil sie die Geschehnisse - ebenso wie Inzest- und Vergewaltigungs-
opfer - nicht auf das Fehlverhalten des Therapeuten, sondern auf eigenes 
Versagen zurückftlhren. 12 Verstärkt wird diese Einschätzung durch eine ent-
sprechende Tendenz der Öffentlichkeit, ja sogar einiger Fachkollegen, 13 vor 
allem den weiblichen Patienten entweder Naivität oder verftlhrerisches Verhal-
ten vorzuwerfen.14 Die speziell in Deutschland sehr geringe Anzahl an Ge-
richtsverfahren ist schließlich darauf zurückzuftlhren, daß das Vertrauen in die 

7 V gl. den Zwischen bericht des Instituts rur Psychotraumatologie, Freiburg, rur das Bundes-
ministerium rur Frauen und Jugend zum Forschungsprojekt "Sexuelle Übergriffe in Psychotherapie 
und Psychiatrie, S. 18 ff (23). 

• So GartreII, et al. (1986), American Journal Psychiatry 143:9 (1986), S. 1126 ff. 

9 Vgl. Kardener, et al. (1973), American Journal Psychiatry 130:10 (1973), 1077 ff. 

10 So Heyne, in: Heyne, S. 55. Erwllhnenswert sind in diesem Zusammenhang neben den bereits 
genannten Untersuchungen noch folgende Studien: Holroydl Brodsky (1977), American Psycholo-
gist 32 (1977), S. 843 ff; Pope, Levenson und Schover (1979), American Psychologist 34 (1979), 
S. 682 ff; CarriRobinson (1990), Canadian Journal ofPsychiatry, 35 (2), 122 ff; Pope/Bouhoutsos 
(1992), S. 9. Eine zusammenfassende Übersicht über die Ergebnisse dieser Studien ist bei Bossi, in: 
BachmannlBöker, S. 45 ff (49 f), zu finden. 

11 Vgl. Rutter, in: Vogt, Manner und Macht, S. 245 ff(255); Kranich Schneiter, in: Bachmannl-
Böker, S. 139 ff (140). 

12 Kranich Schneiter, in: BachmannlBöker, S. 139 ff (140). 

13 Nach einer Studie von Vogt (Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis 22 (1990), 104 f 
(105» gehen 18 % der befragten Suchtkrankenheiferinnen davon aus, daß der Patient den Helfer 
verfllhrt hat; 26 % sind der Ansicht, daß beide gleichermaßen beteiligt sind. 

14 V gl. den Zwischenbericht des Instituts rur Psychotraumatologie, Freiburg, rur das Bundes-
ministerium rur Frauen und Jugend zum Forschungsprojekt "Sexuelle Übergriffe in Psychotherapie 
und Psychiatrie", S. 7. 
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Gesetze bei vielen Patienten erschüttert ist. IS Die Betroffenen scheuen ebenso 
wie die von ihnen zu Rate gezogenen Rechtsanwälte angesichts fehlender 
Erfahrungswerte, erfolgreicher Musterprozesse und einschlägiger juristischer 
Literatur vor einer Zivilklage zurück. Diese Haltung ist zwar verständlich. Sie 
basiert jedoch - wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu zeigen sein wird -
nicht immer auf einer zutreffenden rechtlichen Würdigung. 

Damit sind Gegenstand und Ziel dieser Abhandlung angesprochen. Ziel der 
Arbeit ist es aufzuzeigen, daß das geltende Zivilrecht in materieller, aber auch 
in prozessualer Hinsicht durchaus Möglichkeiten bietet, Vermögenseinbußen 
und immaterielle Nachteile auszugleichen, die Patienten auf grund einer sexuel-
len Beziehung zu ihrem Therapeuten erlitten haben. Zu diesem Zweck werden 
die verschiedenen Ansprüche untersucht, denen ein Therapeut ausgesetzt sein 
kann, wenn er Patienten sexuell mißbraucht - und zwar sowohl im Rahmen des 
privaten als auch des gesetzlichen Krankenversicherungssystems. Innerhalb 
dieser beiden Gebiete werden nicht nur die möglichen Schadenersatzansprüche 
betroffener Patienten oder Dritter behandelt; einen wesentlichen Teil der Arbeit 
bildet auch die Frage, ob der Patient, die Krankenversicherung oder Dritte zu-
mindest einen Teil des rur die Therapie geleisteten Honorars zurückfordern 
können. Eingearbeitet sind ferner beweisrechtliche Probleme, denen sich der 
Patient bei Anstrengung eines Zivilverfahrens gegenübersieht. Diese sind jedoch 
nicht immer unlösbar. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dem Patienten 
mit einer Beweislastumkehr geholfen werden. Dabei beschränkt sich die gesam-
te Darstellung nicht nur auf sexuelle Kontakte, die während der Therapie 
stattfinden, sondern umfaßt auch Beziehungen, die erstmals nach dem formellen 
Abschluß der Therapie aufgenommen werden. Diese sogenannten "posttherapeu-
tischen" Beziehungen bilden mit 63 % den größten Anteil an sexuellen Kon-
takten zwischen Therapeuten und Patienten.16 Ihre rechtliche Behandlung ist 
allerdings nicht unproblematisch. 

Einleitend bedarf es noch der Klärung einiger grundlegender Begriffe und 
Wendungen, die rur das Verständnis der vorliegenden Abhandlung von Bedeu-
tung sind: 

Im Rahmen dieser Arbeit wird unter "sexuellem Mißbrauch in der Therapie" 
jeder körperliche Kontakt mit dem Patienten verstanden, der zur sexuellen 

IS Vgl. den Zwischenbericht des Instituts rur Psychotraumatologie, a.a.O., S. 60. 

16 So das Ergebnis einer Studie von GartreII, Herman, Olarle, el al. (1986), American Journal 
of Psychiatry, 143 (9), 1126 ff. 
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